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§ 1 

Name, Sitz, Rechtsfähigkeit 

(1)  Der Verein führt den Namen Rosa-Luxemburg-Stiftung -  
Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e. V. 

(2) Der Verein wird in das Vereinsregister eingetra gen. 

(3) Der Sitz des Vereins ist Berlin. 

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 

Zweck und Aufgaben  

 (1)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Z wecke“ der 
Abgabenordnung:  

-  politische Bildungsarbeit; 

 - internationale Verständigung und Zusammenarbeit;  

-  Förderung begabter und engagierter junger Mensch en durch 
Stipendien; 

-  Wissenschaft und Forschung mit gesellschaftspoli tischer 
Zielsetzung; 

- Förderung von Kunst und Kultur; 

- die Dokumentation der demokratisch-sozialistische n Bewegung; 

Der Verein will damit einen Beitrag leisten zur Ent faltung freien Denkens 
und solidarischen Handelns in humanistischem, demok ratischem und 
internationalistischem Geist. 

(2)  Eingedenk der historischen Erfahrungen und ang esichts der großen 
Herausforderungen der Gegenwart ist der Verein folg enden Werten und 
Zielen verpflichtet: 

 -  dem Engagement für eine Gesellschaft, die jeder  und jedem die 
Bedingungen sozial gleicher Teilhabe an einem selbs tbestimmten 
Leben in Sicherheit, Würde und Solidarität garantie rt; 

 -  der Fähigkeit von Menschen, ihre Lebenszusammen hänge 
demokratisch und solidarisch selbst zu gestalten; 
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 -  einer emanzipatorischen und nachhaltigen Umgest altung von 
Wirtschaft und Gesellschaft, Wissenschaft, Technolo gie und 
Kultur; 

-  der friedlichen Lösung innerstaatlicher und zwis chenstaatlicher 
Konflikte auf der Basis des Selbstbestimmungsrechts  der Völker, 
dem Übergang zur strukturellen Nichtangriffsfähigke it sowie der 
weltweiten Abrüstung und dem Verbot aller 
Massenvernichtungswaffen; 

-  dem solidarischen Zusammenwirken der Völker bei der 
Überwindung von Hunger, Armut, Unterversorgung mit den 
Grundgütern eines Lebens in Würde, Umweltzerstörung  und 
weiteren globalen Problemen und der Pflicht, die di e 
industrialisierten Länder haben, ihre Ressourcen vo rrangig für 
diese Ziele einzusetzen; 

- der Überwindung patriarchaler Gesellschafts- und 
Familienstrukturen; dem Eintreten für Geschlechterg erechtigkeit 
und der Gerechtigkeit zwischen den Generationen; 

-  dem konsequenten Antifaschismus sowie der Überwi ndung aller 
Formen nationaler, rassischer und sexueller Unterdr ückung und 
Diskriminierung; 

-  der weltanschaulichen Toleranz, politischer und 
zwischenmenschlicher Kultur; 

- dem freien Austausch über gesellschaftspolitische V orstellungen 
insbesondere des demokratischen Sozialismus und ein er 
emanzipatorischen Linken. 

 (3)  Der Zweck und die Ziele des Vereins werden vo r allem verwirklicht 
durch: 

 -  vielfältige, öffentliche Bildungsangebote; 

 -  Förderung wissenschaftlicher Forschung zu Gesch ichte, 
Gegenwart und Zukunft entsprechend den Aufgaben des  Vereins 
durch Kooperation mit anderen Institutionen und den  Aufbau 
eigener Einrichtungen;  

 -  Herausgabe und Förderung ein- oder mehrsprachiger 
Veröffentlichungen; 

-  Förderung begabter junger Wissenschaftlerinnen u nd 
Wissenschaftler sowie Studentinnen und Studenten au s dem In- 
und Ausland durch Stipendien und Förderkurse; 

 -  Aufbau und Unterhaltung von Archiven und Inform ationsstellen 
entsprechend den Aufgaben des Vereins; 

 -  Aufbau und Förderung von Bildungs- und Begegnun gsstätten; 
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- Förderung von Kontakten und Projekten im internatio nalen 
Bereich, insbesondere in den Ländern Afrikas, Asien s und 
Lateinamerikas. 

§ 3 

Gemeinnützigkeit  

(1)  Das Vermögen und die Einnahmen des Vereins dürfen n ur für die im § 2 
genannten Zwecke eingesetzt werden. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nic ht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mitglieder erhalte n keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. 

(3)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Z wecken des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü tung begünstigt 
werden. 

(4) Beschlüsse über Satzungsänderungen, die die Zwe cke und Aufgaben 
des Vereins gemäß § 2 betreffen, sind dem zuständig en Finanzamt 
zwecks Bestätigung vorzulegen, dass die Gemeinnützi gkeit im 
steuerrechtlichen Sinne nicht beeinträchtigt ist. 

(5) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steu erbegünstigter Zwecke 
fällt sein Vermögen an die Helle Panke zur Förderun g von Politik, 
Wissenschaft und Kultur e.V., die es unmittelbar un d ausschließlich für 
steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat.  

§ 4 

Erwerb der Mitgliedschaft  

(1)  Mitglieder des Vereins können natürliche Personen w erden, die ihrer 
Persönlichkeit nach dafür Gewähr bieten, dass sie s ich im Sinne der 
Ziele des Vereins einsetzen werden. 

(2)  Über die Anträge auf Mitgliedschaft entscheide t die 
Mitgliederversammlung. 

(3) Der Vorstand strebt bei der Werbung von Mitglie dern an, dass 
mindestens 50 v. H. der Mitgliedschaft Frauen sind.   



Satzung der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
  

Organisationshandbuch der RLS – Stand 01.12.2007 
 
A 0 S 5 

 
 

§ 5 

Ende bzw. Ruhen der Mitgliedschaft  

(1)  Die Mitgliedschaft endet durch Tod, schriftliche Au strittserklärung 
gegenüber einem Vorstandsmitglied, Streichung oder Ausschluss. 

(2) Mit der Aufnahme einer hauptamtlichen Beschäfti gung bei der Stiftung 
oder einer der Landesstiftungen ruht die Mitgliedsc haft im Verein. Das 
gilt nicht für das geschäftsführende Vorstandsmitgl ied. 

(3) Ein Mitglied kann durch Streichung aus der Mitg liedschaft entlassen 
werden, wenn es trotz zweimaliger Aufforderung ein Jahr keinen 
Mitgliedsbeitrag entrichtet hat oder wenn es bei zw ei 
aufeinanderfolgenden Mitgliederversammlungen unents chuldigt gefehlt 
hat. 

(4) Ein Mitglied, das in erheblichem Maße gegen die  Vereinsinteressen 
verstoßen hat, kann durch Beschluss der Mitgliederv ersammlung 
ausgeschlossen werden. Zuvor ist das betreffende Mi tglied auf dessen 
Wunsch zu hören. Die Entscheidung muss schriftlich begründet 
zugestellt werden. 

§ 6 

Vereinsmittel 

(1)  Die Mittel für die Vereinszwecke sollen durch einma lige oder laufende 
Beiträge öffentlicher Körperschaften, Zuwendungen, Mitgliedsbeiträge 
und entgeltliche Dienstleistungen sowie durch Spend en aufgebracht 
werden. 

(2)  Über die Höhe der Mitgliedsbeiträge entscheide t die 
Mitgliederversammlung. Bei ruhender Mitgliedschaft wird kein Beitrag 
erhoben. 

(3)  Die Mittel werden nur für die steuerbegünstigt en satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet. 

(4) Die Mittel und das Vermögen des Vereins dürfen nicht an eine politische 
Partei oder ihre Untergliederungen weitergegeben we rden. 
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§ 7 

Organe des Vereins  

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlu ng, der Vorstand, der 
wissenschaftliche Beirat und der Rat der Landesstif tungen. 

§ 8 

Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des  Vereins. 

(1)  Jährlich findet mindestens eine ordentliche Mi tgliederversammlung statt. 

(2)  Die Mitgliederversammlung ist ferner einzuberu fen, wenn mindestens ein 
Drittel der Vereinsmitglieder oder der Vorstand ode r das Kuratorium dies 
verlangen. 

(3)  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand un ter Angabe der 
Tagesordnung schriftlich mit einer Einladungsfrist von mindestens drei 
Wochen einberufen. 

(4)  Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt  ein vom Vorstand 
beauftragtes Mitglied des Vereins. 

(5)  Der Mitgliederversammlung obliegen: 

 a)  die Wahlen, Ersatz- und Ergänzungswahlen zum V orstand und 
zum Beirat, 

 b)  die Abwahl von Mitgliedern des Vorstandes und des Beirates, 

 c)  die Diskussion und Beschlussfassung über die i nhaltlichen 
Schwerpunkte der Vereinstätigkeit, 

 d)  die Entgegennahme der Tätigkeitsberichte des V orstandes, des 
Beirates und des Rates der Landesstiftungen, 

 e)  die Feststellung des Jahresabschlusses und die  Entlastung des 
Vorstandes, 

 f)  die Beschlussfassung über alle Anträge von Ver einsmitgliedern, 

 g)  Satzungsänderungen und die Auflösung des Verei ns, 

 h)  die Aufnahme neuer Mitglieder, 

  i)  der Ausschluss von Mitgliedern. 
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(6)  Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 

der Mitglieder anwesend ist. Sie fasst ihre Beschlü sse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit die Satzun g nichts anderes 
bestimmt. 

(7) Ist eine Versammlung beschlussunfähig, so ist i nnerhalb von vier 
Wochen eine mit derselben Tagesordnung erneut gelad ene 
Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesen den Mitglieder 
beschlussfähig. 

(8) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden  protokolliert; das 
Protokoll ist von einem Vorstandsmitglied und einem  weiteren Mitglied 
zu unterzeichnen. 

§ 9  
Vorstand  

(1)  Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für vier Jahre gewählt.  

(2)  Er besteht aus dem oder der Vorsitzenden, den beiden stellvertretenden Vorsitzenden, dem 
geschäftsführenden Vorstandsmitglied und weiteren m indestens sieben und höchstens 
neun Mitgliedern. Der oder die Vorsitzende, die beid en stellvertretenden Vorsitzenden und 
das geschäftsführende Vorstandsmitglied werden in e inem ersten Wahlgang, die übrigen 
Mitglieder in einem zweiten Wahlgang gewählt. Wiede rwahl der Vorstandsmitglieder ist 
möglich. 

(3)  Die Kandidatur zum geschäftsführenden Vorstandsm itglied schließt die Kandidatur zum 
Mitglied des Vereins ein.  

(4)  Aufwandsentschädigungen für Vorstandsmitgliede r sind – auf Beschluss des Vorstandes – 
möglich. 

(5)  Es wird angestrebt, dass mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder Frauen sind.  

(6)  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindesten s die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
ist. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der  abgegebenen Stimmen gefasst.  

(7)  Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und ver waltet sein Vermögen. Ihm obliegen 
alle Aufgaben, soweit sie nicht durch die Satzung d er Mitgliederversammlung oder dem 
Beirat zugewiesen sind.  

(8)  Die Sitzungen des Vorstandes werden durch die o der den Vorsitzende/n einberufen, so oft 
ein Bedürfnis vorhanden ist. Verlangen drei oder meh r Mitglieder des Vorstandes eine 
Sitzung, so ist sie einzuberufen. Das kann schriftli ch, fernmündlich oder elektronisch 
geschehen.  

(9)  Über die Verhandlungen des Vorstandes, insbeson dere die Beschlüsse, ist eine 
Niederschrift anzufertigen, die von dem Sitzungsleit er und einem weiteren Mitglied des 
Vorstandes zu unterzeichnen ist.  

(10)  Die Führung der laufenden Geschäfte der Stiftu ng obliegt dem geschäftsführenden 
Vorstandsmitglied. Es erhält für seine Tätigkeit ei ne angemessene Vergütung.  

(11)  Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die vereinsöffentlich zu machen ist.  
(12)  Mitglieder von Vorständen politischer Parteie n auf Bundes- oder Landesebene dürfen nicht 

zugleich dem Vorstand des Vereins angehören.  
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§ 10 

Wissenschaftlicher Beirat  

(1)  Der wissenschaftliche Beirat besteht aus mindestens  sechs und 
höchstens sechzehn Mitgliedern. Die Mitglieder des wissenschaftlichen 
Beirates brauchen nicht dem Verein anzugehören. Sie  dürfen nicht 
zugleich Mitglied des Vorstandes sein. 

(2)  Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates  werden durch die 
Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Kalend erjahren zugleich 
mit dem Vorstand gewählt. Wiederwahl ist möglich. 

(3) Der wissenschaftliche Beirat bestimmt aus seine r Mitte seine/n 
Vorsitzende/n sowie mindestens eine/n Stellvertrete r/in. 

(4)  Der wissenschaftliche Beirat hat die Aufgabe: 

 a)  den Vorstand in wissenschaftlich-strategischen  Fragen zu beraten, 

 b)  die Arbeit des Vereins zu unterstützen. 

  

(5) Der wissenschaftliche Beirat hält mindestens ei nmal im Jahr, im übrigen 
nach Bedarf, eine Sitzung ab. Für die Einberufung, die 
Beschlussfähigkeit, die Beschlussfassung und die Ni ederschrift gelten § 
9, Absatz 5, 8, 9 entsprechend. Der/die Vorsitzende  des 
wissenschaftlichen Beirates oder eine/r der Stellve rtreter/innen muss 
eine Sitzung einberufen, wenn der Vorstand des Vere ins oder 
mindestens ein Drittel der Mitglieder des wissensch aftlichen Beirates 
dies schriftlich verlangen. 

§ 11 

Rat der Landesstiftungen  

(1)  Der Rat der Landesstiftungen besteht aus je einem V ertreter/einer 
Vertreterin der im Stiftungsverbund zusammengeschlo ssenen und von 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung anerkannten Landesstift ungen. Der 
Vertreter/die Vertreterin werden vom Vorstand der j eweiligen 
Landesstiftung bestimmt. 

(2)  Die Mitglieder des Rates bestimmen aus ihrer M itte eine/n Sprecher/in 
und eine/n stellvertretende/n Sprecher/in. Der Spre cher/die Sprecherin 
oder der Stellvertreter/die Stellvertreterin ist st ändiger Gast bei den 
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Beratungen des Vorstandes. Sprecher/in und stellver tretende/r 
Sprecher/in können nicht hauptamtlich bei der Stift ung beschäftigt sein. 

(3) Der Rat der Landesstiftungen hat die Aufgabe, 

a)  den Vorstand in allen Fragen der bundesweiten P räsenz zu 
beraten, 

b)  die Interessen der Landesstiftungen gegenüber d em Verein zu 
vertreten, 

c)  die Umsetzung der Beschlüsse der Mitgliedervers ammlung 
bundesweit zu unterstützen. 

(4)  Der Rat der Landesstiftungen hält mindestens j ährlich eine Beratung ab. 
Jede Landesstiftung hat im Rat eine Stimme. 

(5)  Der Rat der Landesstiftungen gibt sich eine Ge schäftsordnung, die 
Näheres bestimmt. 

.§ 12 

Einrichtungen des Vereins  

(1)  Der Verein unterhält zur Verwirklichung seiner Zwec ke eine 
Geschäftsstelle. Er kann darüber hinaus eigene Einr ichtungen 
unterhalten. 

(2) Für die Einrichtungen des Vereins sind geeignet e Formen der 
Mitentscheidung durch die Belegschaftsvertretungen zu entwickeln, 
insbesondere im Falle der Ernennung von Angehörigen  des 
Leitungspersonals und der Einstellung neuer Mitarbe iter/innen. Näheres 
regelt die Geschäftsordnung bei der Gründung der Ei nrichtungen. 

§ 13 

Rechenschaftslegung und Revision  

(1)  Der Vorstand hat im ersten Quartal des Geschäftsjah res für das 
vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und de n 
Geschäftsbericht zu erstellen. 

(2)  Erhält der Verein öffentliche Mittel, ist die Geschäftstätigkeit des Vereins 
mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen , staatlich 
anerkannten Wirtschaftsprüfer zu prüfen, der nicht Mitglied des Vereins, 
des Beirates oder einer Projektgruppe und nicht in einer Einrichtung des 
Vereins beschäftigt sein darf. 
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(3)  Im Falle vereinsinterner Prüfung der Geschäfts tätigkeit des Vorstandes 

kann die Mitgliederversammlung ein Mitglied des Ver eins zum 
Kassenprüfer bestellen.  

(4) Jahresabschluss und Geschäftsbericht sind zusam men mit dem 
Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers der Mitglied erversammlung 
vorzulegen. Die Mitgliederversammlung beschließt üb er die Festlegung 
des Jahresabschlusses und die Entlastung des Vorsta ndes. Der 
Geschäftsbericht wird veröffentlicht. 

 

§ 14  
Vertretung im Rechtsverkehr 

 
(1) Die vier direkt gewählten Vorstandsmitglieder nach §  9, Absatz 2, Satz 2 (Vorsitzende/r, 

stellvertretende Vorsitzende, geschäfts-führendes V orstandsmitglied) sind Vorstand im 
Sinne des § 26 BGB. Jeweils drei von ihnen sind bere chtigt, den Verein gemeinsam 
gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. Sie können andere Personen zur Vertretung 
des Vereins bevollmächtigen.   

 

§ 15 

Satzungsänderungen und Auflösung des 
Vereins 

Zur Auflösung des Vereins sowie zur Änderung der §§  1 bis 3 dieser Satzung 
bedarf es eines mit Dreiviertel-Mehrheit, zur Änder ung der übrigen 
Satzungsbestimmungen eines mit Zweidrittel-Mehrheit  der abgegebenen 
Stimmen gefassten Beschlusses der Mitglieder-versam mlung. 

+ + +  

 


